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Beschlussvorschlag 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt:  

1. den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Wohngebiet Machnower 
Chaussee“ in der Stadt Zossen in der Fassung vom 28.01.2026 gemäß § 10 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung. Bestandteil der Satzung ist die 
Planzeichnung mit den textlichen Festsetzungen 

und 

2. die Billigung der Begründung zum Bebauungsplan in ihrer vorliegenden 
Form. 

 
Mitwirkungsverbot gem. § 22 BbgKVerf 
[X] besteht nicht  [  ] besteht für: 
 
 
Begründung 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen hatte am 08.05.2019 die 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Wohngebiet Machnower 
Chaussee" in der Stadt Zossen beschlossen. Gleichzeitig wurde der Beschluss zur 
Durchführung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. §§ 3 (1) und 4 
(1) BauGB gefasst. 
   
Gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB ist der Satzungsbeschluss durch die Stadt 



ortsüblich bekanntzumachen. Der Bebauungsplan tritt mit der 
Schlussbekanntmachung im Amtsblatt in Kraft. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
[  ] Ja      [X] Nein 
  
Gesamtkosten:   
Deckung im Haushalt: [  ] Ja [  ] Nein 
Finanzierung 
aus der Haushaltsstelle: 
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1 Allgemeine Vorbemerkungen/Anlass der Planung
1.1 Veranlassung

In der Stadt Zossen ist nur in eingeschränktem Umfang Bauland vorhanden, welches 
sich außerhalb von Landschaftsschutzgebieten, Feuchtgebieten oder Niedermoorbe-
reichen befindet. 
Zwar verfügt die Stadt Zossen über einzelne Grundstücke (Baulücken), die für die 
Errichtung von Wohnhäusern geeignet sind, aber der Bedarf an Wohnbauflächen be-
steht darüber hinaus.
Bei der zu überplanenden Fläche in Zossen handelt es sich um stadträumlich günstig
gelegenes Bauland, dessen Erschließung keine über den normalen Umfang hinaus-
gehenden Erschließungsaufwendungen erfordert.
Über die angrenzende Bundesstraße 96 in unmittelbarer Nähe des Plangebietes wird
der ÖPNV zwischen der Stadt Zossen und dem Gemeindeteil Dabendorf geführt. 
Der Umsteigepunkt zur Regionalbahn in Zossen ist direkt zu erreichen. 
Das Plangebiet liegt im Einzugsbereich für die Schulen und Kindereinrichtungen der
Stadt Zossen. Ein Einkaufsmarkt grenzt südlich an das Plangebiet. Weitere Verkaufs-
einrichtungen liegen südlich des Plangebietes und sind unter Nutzung der B 96  gut 
zu erreichen.
Das Plangebiet ist besonders für den Zuzug von Bewohnern benachbarter Orte ge-
eignet, die den zu erwartenden Lärmbelästigungen durch den künftigen Großflugha-
fen BBI aus dem Wege gehen möchten und für Beschäftigte, die durch eine Anstel-
lung auf dem Großflughafen auch mit ihrer Familie in der Nähe ihres Arbeitsplatzes 
wohnen wollen.

1.2 Erforderlichkeit
Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes geplanten Nutzungen als Allgemeines 
Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO lassen sich unter Heranziehung der Paragra-
phen 34 oder 35 BauGB nicht begründen, so dass sich die Erforderlichkeit eines öf-
fentlich-rechtlichen Verfahrens ergibt, um die Spannungen, welche die zukünftige 
bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke betreffen, zu bewältigen.
Neben neuen Wohnbauflächen soll zur Erschließung dieser Wohnbauflächen eine 
öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt werden.
Die Festsetzung dieser Bauflächen und die dadurch eintretende Inanspruchnahme 
von bisher unbebauten Flächen erfordert für den sich daraus ergebenden Eingriff in 
Natur und Landschaft die Festlegung von Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen zur 
Eingriffskompensation.

2. Übergeordnete Planungen

2.1 Landes- und Regionalplanung

2.1.1 Landesplanung

Der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) ist in 
Brandenburg als Rechtsverordnung der Landesregierung am 01.07.2019 in Kraft ge-
treten (GVBl.II/19 Nr. 35) und löste den bis dahin geltenden LEP B-B ab.
Die sachlichen Teilpläne der Regionalen Planungsgemeinschaften zur zentralörtli-
chen Gliederung werden vom LEP HR verdrängt und sind daher nicht mehr anwend-
bar.
Als sachlicher und räumlicher Teilplan hat der Landesentwicklungsplan Flughafen-
standortentwicklung (LEP FS) von 2006 weiterhin in vollem Umfang Bestand.
In der Festlegungskarte des LEP HR ist die Stadt Zossen als Mittelzentrum gemäß 
Pkt. (Z) 3.6  dargestellt.
Das Plangebiet selbst ist von Darstellungen der Festlegungskarte ausgenommen. 
Die Planung entspricht dem Grundsatz (G) 5.1 LEP HR, nach dem Nachverdich-
tungspotenziale innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete genutzt werden und eine 
Innenentwicklung anzustreben ist.
Ebenso wird dem Ziel 5.2 Abs. 1 LEP HR entsprochen, neue Siedlungsflächen an 
vorhandene Siedlungsflächen anzuschließen. Das Plangebiet stellt eine innerörtliche 
Wohnungsbaupotenzialfläche dar.
Als Mittelzentrum ist die Stadt Zossen nach (Z) 5.6 Abs. 2 und 3 LEP HR im weiteren 
Metropolenraum ein Schwerpunkt Siedlungsflächenentwicklung (quantitativ uneinge-
schränkte Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen über die Eigenentwicklung 
hinaus).
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2.1.2 Regionalplanung

Der Regionalplan Havelland-Fläming 2020 ist unwirksam.
Die Satzung über den Sachlichen Teilregionalplan Grundfunktionale Schwerpunkte 
wurde mit Bescheid vom 23.11.2020 von der Gemeinsamen Landesplanungsabtei-
lung Berlin Brandenburg genehmigt. Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt für Bran-
denburg Nr. 51 vom 23.12.2020 trat der sachliche Teilregionalplan in Kraft.
Die Regionalversammlung Havelland-Fläming hat am 27.06.2019 die Aufstellung des
Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluß wurde 
im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 28 vom 24.07.2019 bekannt gemacht.
In der 6. öffentlichen Sitzung der Regionalversammlung am 18.11.2021 wurde der 
Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 vom 05.10.2021, bestehend aus 
textlichen Festlegungen, Festlegungskarte und Begründung gebilligt. Die Regional-
versammlung hat zudem beschlossen, für den Entwurf des Regionalplans das Beteili-
gungsverfahren sowie die öffentliche Auslegung der Unterlagen nach § 9 Abs. 2 ROG
in Verbindung mit § 2 Abs. 3 RegBkPlG durchzuführen. Stellungnahmen konnten bis 
zum 09.06.2022 abgegeben werden.
Am 17.11.2022 hat die Regionalversammlung Havelland-Fläming den Beschuß ge-
faßt, die Festlegung von Gebieten für die Windenergienutzung vom Entwurf des Re-
gionalplans Havelland-Fläming 3.0 abzutrennen und hierfür einen Sachlichen Teilre-
gionalplan Wind 2027 aufzustellen.
In der 9. öffentlichen Sitzung der Regionalversammlung am 15.06.2023 wurde der 
Entwurf des Sachlichen Teilregionalplans Wind 2027 der Region Havelland-Fläming,
bestehend aus bestehend aus textlichen Festlegungen, Festlegungskarte und Be-
gründung gebilligt sowie beschlossen, für diesen das Beteiligungsverfahren sowie die
öffentliche Auslegung  der Unterlagen nach § 9 Abs. 2 ROG in Verbindung mit § 2 
Abs. 3 RegBkPlG durchzuführen.  In diesem Verfahren bestand bis zum 10.10.2023  
die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme. Das Aufstellungsverfahren zum Re-
gionalplans Havelland-Fläming 3.0.
Für das Planverfahren ergeben sich keine beachtenswerten Hinweise. Die in Aufstel-
lung befindlichen Ziele und Grundsätze der Regionalplanung haben auf das Planver-
fahren keine Auswirkungen.  

2.2 Planungen der Gemeinde

2.2.1 Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan, 3. Änderung für das gesamte Stadtgebiet der Stadt 
Zossen wurde am 05.12.2023 rechtswirksam.

Abb. 1: FNP der Stadt Zossen - 3. Änderung - Auszug mit Abgrenzung des Plangebietes

Die Darstellungen der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Plangebiet 
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sind der Abbildung 1 zu entnehmen.
Die Plangebietsfläche ist in der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Zossen als Wohnbaufläche (W) dargestellt.
Der Bebauungsplan kann somit nach § 8 Abs. 2 BauGB direkt aus dem Flächennut-
zungsplan entwickelt werden.

2.2.2 INSEK Zossen 2045 

Gemäß INSEK 2045 liegt das Plangebiet innerhalb der bandartigen Siedlungsstruktur
entlang der B 96 im Siedlungsband Zossen-Wünsdorf und ist als Wohnbaufläche dar-
gestellt. Auch im räumliche Leitbild für Zossen ist das Plangebiet als Siedlungsbe-
reich gekennzeichnet.
Das Planvorhaben entspricht den im INSEK 2045 formulierten städtebaulichen Ent
wicklungszielen.

2.2.3 Verbindliche Bauleitplanung

Innerhalb des Plangebietes und in seiner Umgebung gibt es keine verbindlichen Bau-
leitplanungen, die in diesem Planverfahren zu beachten wären. Dies schließt auch die
Beachtung der Umweltbelange ein, die im Falle benachbarter Planungen im Zu-
sammenhang zu betrachten wären.

Die Entscheidung, für das Plangebiet einen Bebauungsplan aufzustellen, hat 
folgende Gründe:

1. In der Stadt Zossen gibt es einige Baugebiete, die eine Errichtung von Eigenhei-
men zulassen. Deren Attraktivität ist teilweise gering.

2. Die Stadt Zossen möchte erschlossene Baugrundstücke bereitstellen, um sie 
Zossener Bürgern anbieten zu können und auch den Zuzug von außen möglich zu
machen.

3. In kurzer Entfernung vom Plangebiet an der Machnower Chaussee befinden sich 
Haltestellen des ÖPNV, so daß der Bahnhof Zossen als Haltepunkt der Regional-
bahn direkt erreicht werden kann. Der Bahnhof Zossen/Dabendorf ist fußläufig 
erreichbar.

4. Das Plangebiet ist eine innerörtliche Fläche und grenzt direkt an bereits bebaute 
Flächen. Es werden innerörtliche Bauflächenpotenzale erschlossen.

3. Räumlicher Geltungsbereich

3.1 Lage des Plangebietes

Das Plangebiet liegt im Gemarkungsgebiet der Stadt Zossen westlich der Machnower
Chaussee. Die Machnower Chaussee ist gleichzeitig die Bundesstraße 96, die von 
Groß Machnow nach Süden in Richtung des Stadtzentrums der Stadt Zossen führt.
Südlich des Plangebietes liegt in direkter Nachbarschaft ein Einkaufsmarkt (Netto).
Die nördlich angrenzenden Flächen an die Machnower Straße sind mit Wohnhäusern
bebaut.
Im Westen grenzen unbebaute Flächen an das Plangebiet, die lt. Flächennutzungs-
plan potenzielle Wohnbauflächen darstellen.
Die östlich der B 96 liegenden Flächen sind teilweise mit Wohnhäusern (Fritz-Dom-
ke-Straße) bebaut oder sind unbebaut.
Nordwestlich befindet sich östlich der Machnower Chaussee das Hotel Reuner.
An der südlichen Plangebietsgrenze wurde vor wenigen Jahren ein Einkaufsmarkt 
errichtet.  

3.2 Geltungsbereich

Das Plangebiet hat eine Größe von 0,80 ha.
Es umfaßt in der Gemarkung Zossen, Flur 2, die Flurstücke 583 und 580-teilweise 
(Straßenfläche).
Die Machnower Chaussee wurde bis zur Straßenmitte in den Geltungsbereich einbe-
zogen, um die Anbindung des Plangebietes an öffentliche Straßenverkehrsflächen 
darzustellen.

4. Städtebauliche Bestandsaufnahmen/Analysen

4.1 Bestand und Realnutzung
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Charakteristisch für die Bebauungsstruktur der Machnower Chaussee/B 96 im Be-
reich des Plangebietes ist sowohl eine straßenbegleitende Bebauung in einfacher 
Grundstückstiefe als auch eine von der Machnower Chaussee abgehende beidseitige
Stichstraßenbebauung mit beidseitigen Wohngebäuden. 
Das Plangebiet ist unbebaut und besteht überwiegend aus Grasland.
Im östlichen Teil des Plangebietes verläuft die geschützte Allee Machnower Chaus-
see. An der Grenze zwischen Baugrundstück und Straßengrundstück befindet sich 
ein  weiterer unregelmäßiger Baum-/Strauchbewuchs. 
Zwischen beiden Baum-/Strauchreihen verläuft ein kombinierter Fuß-/Radweg.

4.2 Natürliche Grundlagen
        

Das Plangebiet ist in sich eben ohne markante Höhenunterschiede und hat eine 
Höhenlage von etwa 36,8 - 37,0 m NHN.

4.3 Altlasten

Innerhalb des Plangebiets sind keine Altlasten bekannt.

4.4 Eigentumsverhältnisse

Das Flurstücke 583 der Flur 2 von Zossen ist Eigentum einer Grundstücksentwick-
lungsgesellschaft mbH.
Die Machnower Chaussee (Flurstück 580-teilweise, Flur 2), die bis zur Straßenmitte 
in den Geltungsbereich einbezogen wurde, ist gleichzeitig Bundesstraße B 96 und 
wird vom Landesstraßenbauamt Brandenburg verwaltet.

4.5 Erschließung

Die Verkehrserschließung der Plangebietsflächen erfolgt von der Machnower 
Chaussee aus, die direkt an der östlichen Geltungsbereichsgrenze liegt.
Alle anderen Ver- und Entsorgungsanlagen sind in der Machnower Chaussee vor-
handen und werden in Verbindung mit der Herstellung der Verkehrsanlagen in das 
Plangebiet hineingeführt.  

5. Planinhalt

5.1 Städtebauliches Konzept

Die Baufläche des Plangebiets ist als Wohnbaufläche Allgemeines Wohngebiet (WA) 
nach § 4 BauNVO festgesetzt. Das entspricht der an das Plangebiet angrenzenden 
Art der Nutzung entlang der Machnower Chaussee und der nördlichen Nachbarschaft
des Plangebietes. 
Es können bis zu acht Baugrundstücke gebildet werden.
Das Plangebiet wird durch eine neu zu bauende Wohngebietsstraße erschlossen, die
in einer Wendeeinrichtung endet und direkt an die Machnower Chaussee anbindet. 
Die neue Erschließungsstraße soll eine öffentliche Widmung erfahren. Sie soll als 
Mischverkehrsfläche ausgebildet.
Die vorhandenen Laubbäume direkt am östlichen Rand des Geltungsbereichs sollen 
erhalten werden.
Die geschützte Allee besteht im Geltungsbereich aus einem Bestandsbaum. Im 
Zuge der Planung sollen drei weitere Alleebäume nachgepflanzt und Fehlstellen der 
Allee ergänzt werden.
Die Festsetzung von Wohnbauflächen und die Sicherstellung von gesunden Wohnbe-
dingungen im Geltungsreich erfordern die Bewältigung von Emissionskonflikten.
Emissionen entstehen durch den Straßenverkehr auf der östlich verlaufenden 
Machnower Chaussee und den Betrieb des Einkaufsmarktes südlich des 
Plangebietes. 
In einer Schallprognose wurde ermittelt, daß sowohl an der südlichen Geltungsbe-
reichsgrenze als auch an der östlichen Grenze des Plangebietes passive Schall-
schutzmaßnahmen erforderlich werden (Schallschutzwand oder -wall), um den in 
der DIN 18001-1 Schallschutz im Städtebau festgelegten schallschutztechnischen 
Orientierungswerten zu entsprechen. Für Allgemeine Wohngebiete sind am Tag 
55 dB(A) und in der Nacht 45 dB(A) einzuhalten. 

           
5.2 Art der baulichen Nutzung

Die Baufläche im Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit der Bezeichnung 
WA wird nach § 4 BauNVO als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt.
Zulässig sind nach § 4 Abs. 2 Pkt. 1 BauNVO Wohngebäude und § 4 Abs. 2 Pkt. 3 
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BauNVO Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke.
Die nach § 4 Abs. 2 Pkt. 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen sind nicht 
zulässig. 
Insgesamt soll auf den festgesetzten Flächen des Allgemeinen Wohnbietes (WA) 
dem Wohnen der Vorrang eingeräumt werden. Die Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Pkt. 3
BauNVO sollen eine untergeordnete Stellung einnehmen und keine Beherrschung 
gegenüber der Wohnnutzung einnehmen. 
Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zu-
lässig. 
Diese Nutzungen würden in erster Linie verkehrserzeugend wirken und so den ge-
wünschten Charakter des Wohnens in und um das Plangebiet herum nachteilig be-
einflussen. Für diese ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gibt es andere 
Standorte in Zossen, die verkehrlich und stadtstrukturell weitaus besser geeignet 
sind. 

5.3 Maß der baulichen Nutzung

Innerhalb der festgesetzten Baufläche WA wurde eine Grundflächenzahl von 0,3 fest-
gesetzt. Dies entspricht in etwa dem Maß der Überbauung der zum Wohnen genutz-
ten Grundstücke in der Nachbarschaft des Plangebietes und sichert eine harmoni-
sche Einbindung der neu zu bebauenden Flächen in ihre Umgebung.
Das Maß der baulichen Nutzung wurde mit drei Geschossen und einer maximalen 
Gebäudehöhe von 11,0 m festgesetzt. 

5.4 Überbaubare Grundstücksflächen

Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sind durch eine Baugrenze fest-
gesetzt. Dadurch sind auf den zukünftigen Baugrundstücken Bereiche festgesetzt, 
innerhalb derer Wohngebäude errichtet werden können.
Eine städtebauliche Notwendigkeit, aus stadtgestalterischen Gründen bestimmte Ab-
stände an der öffentlichen Straße, Sichtachsen oder Baufluchten einzuhalten, besteht
für das Plangebiet nicht.
Die überbaren Bauflächen wurden  so festgesetzt, daß sie einen möglichst großen 
Abstand zur östlich verlaufenden Machnower Chaussee haben.

5.5 Gebäude- und Anlagenhöhen

Die maximale Höhe von Gebäuden und baulichen Anlagen wird für die Baufläche 
WA mit 11,0 m über dem Bezugspunkt (Oberkante Planstraße) festgesetzt.

5.6 Straßenverkehrsflächen

5.6.1 Öffentliche Straßenverkehrsflächen

Die öffentliche Straßenverkehrsfläche hat eine Breite von 8,0 m.
Der Wendehammer ist so bemessen, daß das Wenden eines dreiachsigen Müllfahr-
zeuges möglich ist.

5.7 Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege der Landschaft

5.7.1 Bestandsbewertung

Das Baugrundstück liegt in einem Siedlungsbereich an der B 96 (Machnower 
Chaussee) in der Stadt Zossen, der nur teilweise bebaut ist. 
Östlich wird das Baugrundstück von einer stark befahrenen Bundesstraße begrenzt. 
Die nächstliegenden Bestandsstraßen sind die Hermann-Bohnstedt-Straße 
im Norden und die Brandenburger Straße im Süden. 
Die Strukturvielfalt im Plangebiet selbst kann als mittel beschrieben werden, wobei 
die kleinräumige Strukturierung typisch für Siedlungsbereiche ist (Hochstaudenfluren,
Gebüsche, jüngere und ältere Bäume). 
Durch den dichten Gehölzbewuchs, der das Baugrundstück umsäumt, ist die Struk-
turvielfalt von außen kaum wahrnehmbar. Im Osten der Fläche befindet sich eine 
wertvolle Baumallee, welche vom Planvorhaben unangetastet bleibt. Die Bedeutung 
der Flora und Fauna ist als niedrig anzusehen (Flora: viele nicht einheimische Arten, 
Flora und Fauna: geringe Artenzahlen, typische Arten der Siedlungen). 
Die Fläche selbst und die nähere Umgebung sind nicht reliefiert.
Das Vorhabengebiet befindet sich in einem Siedlungsbereich „mit deutlich veränder-
ter Struktur“ (LRP TF 2010), weshalb die Unverwechselbarkeit der Landschaft und 
somit die Eigenart als gering anzusehen ist.
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Das Erleben der Landschaft ist durch vorhandene Gehölzstrukturen an der östlichen 
Grundstücksgrenze nur eingeschränkt möglich, weshalb keine Erholungseignung 
bezüglich der Landschaft des Vorhabengebietes besteht. 
Innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsfläche führt ein Rad-/Fußweg an der 
Machnower Chaussee entlang.
Innerhalb des Plangebietes liegen Teile der geschützten Allee Machnower Chaussee.
Südlich des Plangebietes grenzt das Landschaftsschutzgebiet „Notte-Niederung“ an, 
wobei sich das Plangebiet außerhalb des Schutzgebietes befindet. 
In etwa 1 km Entfernung liegt östlich der Machnower Straße das Naturschutz- und 
FFH-Gebiet „Prierow See“.

5.7.2 Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft

Die ungenutzten Graslandflächen werden in Bauland umgewandelt und teilweise 
durch die Anlage einer öffentlichen Erschließungsstraße und durch eine Bebauung 
mit Wohngebäuden dauerhaft versiegelt.
Die Versiegelung durch Verkehrsanlagen beträgt 0,08 ha und die Versiegelung in-
nerhalb der Baugrundstücke 0,25 ha und damit insgesamt 0,33 ha.
Dadurch wird Boden in einen Umfang von 0,33 ha seine natürliche Funktion ver-
lieren.
Durch den Verlust und die Umwandlung von Biotopen mittlerer Wertigkeit auf 0,79 ha
sind Arten und Lebensgemeinschaften betroffen.
Auch die Störung von Brutvögeln während der Baumaßnahmen beeinträchtigt das 
Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften.
Die Anbindung der Planstraße an die Machnower Chaussee wurde so angeordnet, 
daß der Baumbestand der geschützten Allee nicht betroffen ist und die Alleebäume
im Geltungsbereich erhalten werden können.
Die geschützte Allee weist im Geltungsbereich Lücken auf. Es ist geplant, drei Allee-
bäume neu anzupflanzen.

5.7.3 Kompensationsmaßnahmen

Bestimmung des Kompensationsumfanges

Für die Wohnbauflächen und die geplanten Verkehrsflächen werden insgesamt ca.
0,33 ha Boden besonderer Funktionsausprägung versiegelt.
Die Kompensationsmaßnahmen unterteilen sich in Vermeidungs-/Minderungsmaß-
nahmen und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

Folgende Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen sind vorgesehen:

V 1 Der Einsatz und die Nutzung von Baumaschinen muß nach dem gültigen 
Stand der Technik erfolgen. 

V 2 Ein sorgfältiger Umgang mit potentiellen Schadstoffen (Kraftstoffe, Öle u.ä.) 
während der Bauphase ist sicherzustellen. 

V 3 Um unnötige Eingriffe in den Wasserhaushalt zu vermeiden, soll keine zusätz-
liche Versiegelung für Zufahrten und Lagerplätze während der Bauphase statt-
finden.

V 4 Evtl. Oberbodenabtrag ist zwischenzulagern, vor Verdichtung und Verunreini-
gung zu schützen und möglichst am Standort wiedereinzubauen.

V 5 Um den natürlichen Wasserkreislauf und die Grundwasserneubildungsrate zu 
erhalten, ist die Versickerung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück 
sicherzustellen.

V 6 Aus Lärmschutzgründen wurde bereits die Errichtung einer Lärmschutzwand 
mit einer Höhe von 2,0 m und einer Länge von 80,0 m im Süden der Fläche 
festgesetzt.
Ein weiterer Lärmschutzwall wurde mit einer Höhe von 5,0 m und einer 
Länge von 65,0 m im östlichen und 40,0 m im nördlichen Teil der Fläche 
festgesetzt.

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Da ca. 5 Jahre das Planverfahren nicht weitergeführt wurde, hat sich in diesem Zeit-
raum auf dem gesamten Plangebiet ein Laubholzmischbestand entwickelt.
Die Inanspruchnahme dieser Waldfläche ist zu kompensieren.
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M 1 Es ist eine Kompensation des Verlustes von 6.824 m2 durch eine Ersatzauf-
forstung auf 27.296 m2 erforderlich.

Maßnahmenbeschreibung: Aufforstung der zuvor per Vermessung abgesteck-
ten Eigentums- bzw. Maßnahmenfläche, inkl. aller Leistungen: Flächenvorbe-
reitung, Bodenbearbeitung, Wildschutzzäunung 1,8m (1,60m über GOK und 
0,2m flach eingearbeitet) und Pflanzung mit Forstware („Kernfläche“ und 
Waldrand, inkl. Nachbesserungen), mehrjährige Kulturpflege, Verbisskontrolle 
und Zaunkontrolle/-instandhaltung. 
Dauer: mind. 5 Jahre und in jedem Falle bis zur Abnahme als „gesicherte 
Kultur“ durch die untere Forstbehörde (erwartet nach ca. 7 - 9 Jahren). 
Rückbau des Zauns (in Abstimmung mit Flächeneigentümer). Die Auffor-
stungsmaßnahmen erfolgen im Naturraum "Mittlere Mark".

5.7.4 Private Grünfläche

Die Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
wurde als private Grünfläche festsetzt.

5.7.5 Artenschutz

Baufeldfreimachung und Baumfällungen haben im Zeitraum zwischen 1. Oktober und
28. Februar zu erfolgen (außerhalb der Brutzeit).

Die Maßnahme wird als Festsetzung in den Teil B: Text der Planzeichnung 
aufgenommen.

5.7.6 Zusammenfassende Darstellung der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz

Da ca. 5 Jahre das Planverfahren nicht weitergeführt wurde, hat sich in diesem Zeit-
raum auf dem gesamten Plangebiet ein Laubholzmischbestand entwickelt.
Die Inanspruchnahme dieser Waldfläche ist zu kompensieren.
Es ist eine Kompensation des Verlustes von 6.824 m2 durch eine Ersatzauf-
forstung auf 27.296 m2 erforderlich.
Die Störung von Brutvögeln und Fledermäusen kann durch eine Baufeldfreimachung 
außerhalb der Brutzeit vermieden bzw. eingeschränkt werden (V7).
Die Errichtung von Lärmschutzeinrichtungen an der südlichen Plangebietsgrenze und
im Osten und Nordosten sorgen dafür, daß ein Schutz vor schädlichen Emissionen 
sichergestellt ist (V8).

Die Eingriffe können durch die geplanten Maßnahmen kompensiert werden.

6. Denkmal- und Bodendenkmalpflege

6.1 Denkmalpflege 

Innerhalb des Plangebietes sind keine Baudenkmale vorhanden.

6.2 Bodendenkmalpflege

Innerhalb des Plangebietes sind keine Bodendenkmale bekannt.

7. Schallschutz

Das Plangebiet wirken unterschiedliche Emissionsarten.
Im Einzelnen sind dies:
- der allgemeine Fahrzeugverkehr auf der Bundesstraße 96 (Machnower 

Chaussee)
- der Warenlieferverkehr zum nordwestlich des Plangebietes gelegenen Hotels 

Reuner mit 50 Betten und Restaurant
- der Betrieb von Kühlaggregaten an der westlichen Fassade des Einkaufs- 

marktgebäudes
- Emissionen vom Verkehr auf dem Kundenparkplatz
- der Warenlieferverkehr mit LKW zum Einkaufsmarkt

Gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 werden die folgenden Orientierungswerte für 
eine Beurteilung herangezogen:

Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) und Campingplätze
- tags 55 dB und nachts 45 dB bzw. 40 dB.
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Ihre Einhaltung ist notwendig, um die Erwartung auf angemessenen Schutz 
vor Lärmbelastungen zu erfüllen.

Für die festgesetzte Baufläche Allgemeines Wohngebiet (WA) gelten folgende Orien-
tierungswerte - tags 55 dB und nachts 45 dB.

Verkehrsemissonen der B 96

Der schallschutztechnische Orientierungswert (STO) nach Beiblatt 1 zu DIN 18005 
wird für ein allgemeines Wohngebiet tags und nachts ohne Schallschutzmaßnahmen 
bis zu 14 dB überschritten. Durch die Errichtung eines Lärmschutzwalles von 5 m 
Höhe an der B 96 kann eine näherungsweise Einhaltung der STO tagsüber für das 
Erdgeschoß realisiert werden. 
Im Obergeschoß kann die Einhaltung der STO tags für große Teile der durch Bau-
grenzen festgesetzten bebaubaren Grundstücksflächen erreicht werden. 
In der Nachtzeit ergibt sich eine Überschreitung von Teilen der östlichen Bebauung 
im Erdgeschoß. Im Obergeschoß wird die STO um bis zu 5 dB überschritten.
Auf der Grundlage der Ergebnisse der Schallimmissionsprognose ergeben sich fol-
gende Vorschläge für Schallschutzmaßnahmen zum Schutz gegen Außenlärm nach 
DIN 4109 auf der Basis der vorliegenden Planung:

1. Zum Schutz gegen Außenlärm sind nach DIN 4108:2018 die Anforderungen 
an die Luftschalldämmung der Außenbauteile zu realisieren.

2. Die Belüftung von zur Nachtzeit genutzten schutzbedürftigen Räumen (Schlaf-
zimmer, Kinderzimmer) in der ersten Baureihe ist über Fenster in der Westfas-
sade zu realisieren, sofern Überschreitungen vorliegen. 
Ist dies nicht möglich, sind schallgedämmte Lüftungseinrichtungen zu verwen-
den. Diese dürfen nicht zu einer Unterschreitung des erforderlichen bewerte-
ten Bau-Schalldämm-Maßes R´wges der Außenbauteile führen.

Durch die Errichtung eines ca. 105 m langen und ca. 5 m hohen Lärmschutzwalles 
kann die Einhaltung des schallschutztechnischen Orientierungswertes (STO) tags-
über erreicht werden. 

Emissionen vom  Einkaufsmarkt

Eine weitere Lärmquelle stellt der südlich der Geltungsbereichsgrenze liegende Ein-
kaufsmarkt dar. Der Warenlieferverkehr und der Betrieb von Kühlanlagen erzeugen 
Emissionen, die auch in Richtung des Plangebietes wirken.
Als Immissionschutzmaßnahme wird an der südlichen Plangebietsgrenze eine Lärm-
schutzanlage mit einer Lange von 80,0 m und einer Höhe von 2,0 m festgesetzt, 

8. Sonstige planungs-/entscheidungsrelevante Aspekte

8.1 Flächenbilanz

In der aufgeführten Flächenbilanz wurden die Größen der im Plangebiet fest-
gesetzten Nutzungen zusammengestellt.
Bei der Ermittlung des Versiegelungsumfanges im Ergebnis der Planung wurde für 
die Baugebietsflächen die Grundflächenzahl (GRZ) des Planes von 0,3 angesetzt. 
Der Versiegelungsumfang der öffentlichen Verkehrsfläche wurde mit 80 % ange-
nommen.

*) Zur Ermittlung der Versiegelung der öffentlichen Verkehrsfläche wurde nur deren neu zu bauender 
   Anteil (0,10 ha) herangezogen. Die Bestandsfläche umfaßt den einbezogenen Bereich der B 96.

TABELLE 1 - FLÄCHENBILANZ UND VERSIEGELUNGSGRAD

Nutzungsart
BESTAND
Fläche in

ha

VORENTWURF
Fläche in

ha

private Grünflä-
chen
Allgemeines
Wohngebiet
öffentliche Ver-
kehrsflächen  *)

0,74 0,00

0,00

0,06

0,64

0,16
Summe 0,80 0,80

Differenz
in ha

Versiege-
lung in ha

ENTWURF
Fläche in

ha
versiegelte

Fl. in ha

-0,74 0,00

+ 0,64

+ 0,10

0,25

0,08

0,12 0,00

0,52

0,16

0,16

0,08
0,33 0,80 0,24

Versiege-
lung in %

0,00

30

80
34

BEBAUUNGSPLAN  "WOHNGEBIET MACHNOWER CHAUSSEE"                   BEGRÜNDUNG 
STADT ZOSSEN, LANDKREIS TELTOW-FLÄMING                                                                              SEITE 10

DIPL.-ING. VOLKER HERGER   FREISCHAFFENDER STADTPLANER



Auf der Grundlage dieser Annahmen ergibt sich mit der Umsetzung der Planung 
eine Neuversiegelung von 0,34 ha.

8.2 Auswirkungen auf den Stadthaushalt

Für den städtischen Haushalt hat die Aufstellung des Bebauungsplanes keine Aus-
wirkungen. Die Planungs- und Erschließungsaufwendungen werden von einem Vor-
habenträger auf der Grundlage eines städtebaulichen Vertrages mit der Stadt Zossen
getragen.

8.3 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Bürger

8.3.1 Frühzeitige Beteiligung der Bürger

Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgt in Form einer öffent-
lichen Auslegung des Vorentwurfes des Bebauungsplanes.
Die Offenlage erfolgte im Zeitraum vom 03.03.2020 - 04.04.2020 und wurde bis zum 
18.06.2020 verlängert.
Es wurden keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken geäußert.

8.3.2 Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB

Mit Schreiben vom 27.02.2020 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB und die Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 
BauGB am Planverfahren beteiligt. In diesem Brief wurden die Angeschriebenen 
auch gebeten, sich zum Umfang und zum Detaillierungsgrad des Umweltberich-
tes zu äußern, umweltrelevante Informationen mitzuteilen und zum Vorentwurf Stel-
lung zu nehmen. 

8.3.3 Hinweise aus der Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB

Nachfolgende Träger öffentlicher Belange haben Hinweise und Anregungen gege-
ben, die in die Begründung und die Planzeichnung aufgenommen wurden:

Landesamt für Umwelt, Abt. Technischer Umweltschutz 1 und 2
- es wurden Hinweise zu den verwendeten Eingangsdaten Straßenverkehr, zur 

Anwendung der DIN 4109, zum Schienenverkehrslärm und zu möglichen 
Schallreflexionen der Lärmschutzwand auf die gegenüberliegende Wohnbe
bauung geäußert.
Beachtung: Die Schallprognose wurde entsprechend der Hinweise überarbei-
tet und die Festsetzungsvorschläge aus der Stellungnahme in die Planzeich-
nung aufgenommen.

Landkreis Teltow-Fläming
Kreisentwicklung
- die Begründung sollte um Aussagen des LEP HR und zur Regionalpla-

nung ergänzt werden
- die Textfestset-

zungen zum Lärmschutz sollten präzisiert und in der 
Planzeichnungslegende Änderungen vorgenommen werden
Bewertung: Die Hinweise werden bei der Bearbeitung des Entwurfes beachtet. 

Untere Naturschutzbehörde
- es wurde auf erforderliche Aussagen zum Artenschutz und zum Biotop-

bestand hingewiesen
- für den geplanten

Eingriff in Natur und Landschaft sind Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen festzulegen
Bewertung: Es wurde ein grünordnerischer Fachbeitrag erstellt, die Biotopaus-
stattung ermittelt und ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet. Die 
Ergebnisse der Gutachten werden in die Planunterlagen aufgenommen.

Umweltamt/ Wasser, Boden, Abfall
- es wurde der Hinweis gegeben, eine Festsetzung zu Bohrungen für Wärme-

pumpenanlagen in den Plan aufzunehmen
Beachtung: Die Festsetzung wird in die Planzeichnung aufgenommen.

Landesbüro der anerkannten Naturschutzverbände
- es wurde auf erforderliche Aussagen zum Artenschutz hingewiesen
- es ist eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanz zu erstellen und adäquate Kompen-

sations- und Schutzmaßnahmen sind festzulegen.
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Bewertung: Es wurde ein grünordnerischer Fachbeitrag erstellt, die Biotopaus-
stattung ermittelt und ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet. Die Ergeb-
nisse der Gutachten werden in die Planunterlagen aufgenommen.

Gemeinde Rangsdorf
- wegen der Lage des Plangebietes an der B 96 bestehen Bedenken, daß die 

schon angespannte Verkehrssituation sich noch weiter verschärft.
Bewertung: Die aktuelle und künftige Verkehrssituation insgesamt verlangt eine um-
fassende und großräumige Betrachtungsweise, die nicht umittelbar mit der
Planung verbunden werden kann.

Gemeinsame Landesplanungsabteilung
- es wurde auf die maßgeblichen Ziele der Raumordnung hingewiesen
Bewertung: Die Begründung wird entsprechend angepaßt.

8.3.4 Hinweise aus der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB

Landesamtes für Umwelt 
- Seitens des Landesamtes für Umwelt wurde darauf hingewiesen, daß sich die 

Prognosedaten für die Verkehrs auf der B 96 von etwa 9.000 Fahrzeuge auf 
12.000 Fahrzeuge erhöhen werden. Die Lärmprognose aus dem Jahr 2020 ist aus
diesem Grunde an das erhöhte Verkehrsaufkommen anzupassen.

Bewertung: Die Lärmprognose wurde an das erhöhte Verkehrsaufkommen angepaßt
und den aktuellen Lärmschutzfestsetzungen zugrundegelegt.

Landesbetrieb Forst Brandenburg
- Da das Planverfahren nach der Erarbeitung des Planvorentwurfes 2020 bis 2025 

ruhte, konnte sich durch Sukzession im Geltungsbereich Wald im Sinne des Wald-
gesetzes Brandenburg entwickeln.

Bewertung: Für den aufgewachsenen Wald ist bei Bebauung des Plangebietes 
Waldersatz zu leisten. Der Umfang des Waldersatzes wurde vom Landesbetrieb 
Forst ermittelt und ist dem Umwandlungsantrag zugrundezulegen.   

9. Verfahren

9.1 Zeitlicher Ablauf

Der Aufstellungsbeschluß Nr. 050/19 zur Einleitung des Planverfahrens Bebauungs-
plan "Wohngebiet Machnower Chaussee" wurde von der Stadtverordnetenversamm-
lung Zossen am 08.05.2019 gefaßt.
Die frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte durch eine Auslage der 
Vorentwurfsunterlagen der Planung im Zeitraum vom 03.03.2020 bis zum 
04.04.2020.
Von der Öffentlichkeit wurden keine Hinweise geäußert.
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit 
Schreiben vom 27.02.2020.
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte mit 
Schreiben vom 11.06.2025.
Die öffentliche Auslegung des Planentwurfes nach § 3 Abs. 2 BauGB fand im Zeit-
raum vom 11.06.2025 bis zum 11.07.2025 statt.
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10. Rechtsgrundlagen

Gesetzliche Grundlagen für den Bebauungsplan  "Wohngebiet Machnower 
Chaussee" der Stadt Zossen sind:

- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
12.08.2025, (BGBl. I Nr. 189)

- die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleit-
planverfahren und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 03.07.2023 
(BGBI. I Nr. 176) 

- die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18.12.1990, (BGBl. I 1991 S.
58), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I Nr. 
33 S. 1802)

- das Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542),
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 08.05.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 
153)

- die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntma
chung vom 15.11.2018 (GVBl.I/18, Nr. 39), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28.09.2023 (GVBl. I/23, (Nr. 18)),

- das Brandenburgische Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 
21.01.2013 (GVBl.I/13, Nr. 3), ber. durch GVBl. I/13 [Nr. 21], zuletzt geändert 
durch Artikel 19 des Gesetzes vom 05.03.2024 (GVBl.I/24 (Nr. 9)) und

- die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 05.03.2024 
(GVBl. I/24, Nr. 10)

11. Quellenverzeichnis

Der Begründung liegen folgende Quellen zugrunde:

- eigene Begehungen und Bestandserhebungen

- die 3. Änderung des  Flächennutzungsplanes der Stadt Zossen

- Schallimmissionsprognose LG 36/2019-A zu den Lärmimmissionen im Einwirk-
bereich des Bebauungsplanes "Wohngebiet Machnower Chaussee"
Ingenieurbüro Frank & Apfel GbR, Eisenach, 08.07.2020

- Schallimmissionsprognose LG 58-2025 zu den Lärmimmissionen im Einwirk-
bereich des Bebauungsplanes "Wohngebiet Machnower Chaussee"
Ingenieurbüro Frank & Apfel GbR, Eisenach, 27.10.2025

- Wohngebiet Machnower Chaussee
Grünordnerischer Fachbeitrag und Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum 
Bebauungsplan
Natur+Text, Forschung und Gutachten
Friedensallee 21, 15834 Rangsdorf, Juli 2020

- Stellungnahme des Landesbetriebes Forst Brandenburg vom 08.07.2025
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ANLAGE I:
Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 und § 2 a Satz 2 Nr. 2 BauGB

1.a Einleitung und Beschreibung der Merkmale des Vorhabens

Größe des Vorhabens

Das Plangebiet hat eine Größe von 0,80 ha.
Es umfaßt in der Gemarkung Zossen, Flur 2, die Flurstücke 583 und 580-teilweise.

Nutzungsangaben

Der Bebauungsplan "Wohngebiet Machnower Chaussee" hat das Ziel, attraktive 
Baugrundstücke für den Eigenheimbau in der Stadt Zossen bereitzustellen.
Innerhalb des Plangebietes werden Wohnbauflächen als Allgemeines Wohngebiet 
(WA) nach § 4 BauNVO festgesetzt. Weiterhin werden öffentliche Straßenverkehrs-
flächen zur Erschließung der Wohnbauflächen festgesetzt. 
Mit der Planung werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, bis 
zu acht Einfamilienwohnhäuser errichten zu können.

Standort des Vorhabens

Das Plangebiet liegt im Gemarkungsgebiet der Stadt Zossen westlich der Machno-
wer Chaussee. Die Machnower Chaussee ist gleichzeitig die Bundesstraße 96, die 
von Groß Machnow nach Süden in Richtung des Stadtzentrums der Stadt Zossen 
führt. Südlich des Plangebietes liegt in direkter Nachbarschaft ein Einkaufsmarkt 
(Netto). Die nördlich angrenzenden Flächen an die Machnower Straße (B 96) sind 
mit Wohnhäusern bebaut.
Im Westen grenzen unbebaute Flächen an das Plangebiet, die lt. Flächennutzungs-
plan allerdings potenzielle Bauflächen darstellen.
Im Osten verläuft an der Plangebietsgrenze die Machnower Chaussee. Die östlich 
der B 96 liegenden Flächen sind teilweise mit Wohnhäusern (Fritz-Domke-Straße) 
bebaut oder unbebaut.
Nordwestlich befindet sich östlich der Machnower Chaussee das Hotel Reuner.

Bedarf an Grund und Boden

Für die Wohnbaufläche wurde eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 festgesetzt. 
Das bedeutet, daß 30 % der als Allgemeines Wohngebiet festgesetzten Baufläche 
versiegelt werden können.
Ein weiterer Entzug von Boden tritt durch den Bau der öffentlichen Straßenverkehrs-
fläche ein.
Insgesamt tritt mit der Umsetzung der planerischen Zielstellungen eine Mehrversie-
gelung in einer Größenordnung von 0,24 ha ein.

1.b Einschlägige Fachgesetze und Fachpläne

Für den Bebauungsplan sind insbesondere die nachfolgend aufgeführten Gesetze 
und Fachpläne maßgeblich von Bedeutung:

Baugesetzbuch (BauGB)
Nach § 1 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) ist eine nachhaltige städtebauliche Ent-
wicklung zu gewährleisten und sind im Rahmen der Bauleitplanung eine menschen-
würdige Umwelt zu sichern sowie die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen
und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz. Dabei 
sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB die Belange des Umweltschutzes, des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen.

In § 1a finden sich ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz, die u.a. einen

- sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden und
- die Berücksichtigung von Vermeidung und Ausgleich voraussichtlicher erhebli-

cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushaltes in der Abwägung fordern.

§ 2 Abs. 4 des Baugesetzbuches bestimmt, dass für die Belange des Umweltschut-
zes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen ist, 
in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltwirkungen ermittelt und in einem 
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Umweltbericht beschrieben und bewertet werden.

Die Normen im Baugesetzbuch zielen auf einen hohen Standard des Umwelt- und 
Naturschutzes ab. Dem kann vorliegend dadurch Rechnung getragen werden, dass 
der Eingriff durch den Bau neuer Gebäude so gering als möglich ausgestaltet wird 
und nicht nutzbare Gebäude abgebrochen werden. Unvermeidbare Eingriffe können
mit im räumlichen Zusammenhang durchführbaren Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen kompensiert werden. 

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu hal-
ten, dass die öffentliche Sicherheit oder Ordnung insbesondere Leben, Gesundheit 
und Eigentum nicht gefährdet und die natürlichen Lebensgrundlagen geschont 
werden.
Der Bebauungsplan schafft die Voraussetzungen für eine Bebauung, welche die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefährdet und trägt durch seine Vorgaben 
zum Umweltschutz und zur Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen bei.

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich sind so zu schüt-
zen, zu pflegen und zu entwickeln, dass die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts, die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der 
Naturgüter, die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Le-
bensräume sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit und der Erholungswert von 
Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind.

Gesetz über den Naturschutz und die Landschaftspflege im Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Naturschutzgesetz - (BbgNatSchG )
Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von
Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen 
durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege vorrangig auszu-
gleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder in sonstiger Weise zu kompensieren 
(Ersatzmaßnahmen), soweit es zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege erforderlich ist. 
Den Vorgaben der Naturschutzgesetze wird dadurch Rechnung getragen, dass der 
Eingriff in die Natur und Landschaft durch die Neubebauung so gering als möglich 
ausgestaltet wird und dass der verbleibende Eingriff im räumlichen Zusammenhang 
kompensiert werden kann. 
Gemäß dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag werden unter Berücksichtigung der
vorgesehenen Maßnahmen zu Vermeidung und Kompensation keine Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und für europäische Vogelarten erfüllt.

2.a Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

2.a.1 Zustand der Schutzgüter im Vorhabengebiet

Schutzgut Mensch

Das Schutzgut Mensch ist nicht betroffen, da es sich bei dem Plangebiet um eine 
unbebaute Fläche mit extensivem Grasland mit randlichem Baum- und Strauchbe-
wuchs handelt.

Schutzgut Fauna

Im Jahr 2019 erfolgte eine Erfassung der Brutvögel im Bereich des Plangebietes  
und der angrenzenden Flächen. Die innerhalb des Geltungsbereiches stehenden 
Bäume wurden zudem auf Vorkommen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von 
Fledermäusen und weiterer geschützter Arten untersucht. Um das Vorkommen von 
Zauneidechsen abzuschätzen wurde eine Habitat-Potentialanalyse durchgeführt.

Ergebnisse
Bezüglich der Fledermäuse wurden auf der Vorhabensfläche keine geeigneten 
Strukturen gefunden, welche sich als Sommer- oder Winterquartier eignen. Das 
Plangebiet wird höchstwahrscheinlich als Jagdhabitat genutzt.
Im Rahmen der Untersuchungen wurde keine Nutzung der Vorhabenfläche durch 
Brutvögel beobachtet. Obwohl geeignete Gebüschstrukturen für Arten wie Amsel, 
Mönchsgrasmücke und Nachtigall auch auf der Planfläche vorhanden waren, wur-
den die Arten nur in den Gehölzbeständen auf den angrenzenden Flächen 
festgestellt. Weiter im Umfeld festgestellte Arten waren Ringeltaube, Buchfink, 
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Girlitz und Zilpzalp. Der Star als gefährdete Art nach Roter Liste Deutschlands 
wurde als Brutvogel mit Nisthöhle in den westlich angrenzenden Baumbeständen 
beobachtet. Niststätten wurden nicht vorgefunden. Eine Nutzung der Vorhabenflä-
che als Nahrungshabitat durch die Arten ist anzunehmen. Arten, die in Anhang I der
EU-Vogelschutzrichtlinie gelistet sind, wurden nicht nachgewiesen.
Im Rahmen einer Habitat-Potentialanalyse wurde die Fläche als für die Zauneidech-
se ungeeignet eingestuft. Die Fläche wird von Solidago canadensis - Beständen 
und Laubgebüschen dominiert und stellt einen eher feuchten Standort dar. 
Das Habitatpotential wird daher als gering bis nicht vorhanden angesehen.

Schutzgut Flora

Zur Erfassung der Biotopausstattung des Gebietes wurde 2019 eine Biotopkartie-
rung durchgeführt. Die Kartierung erfolgte auf Grundlage der brandenburgischen 
Kartieranleitung (LUA 2005 / 2011).
Im Plangebiet wurden keine geschützten Biotope vorgefunden. 
Östlich grenzt eine nach § 17 BbgNatSchAG geschützte Allee an die Vorhabensflä-
che, welche vom Vorhaben unangetastet bleibt und daher im Folgenden nicht weiter
betrachtet wird.
In der Anlage I sind die kartierten Biotoptypen dargestellt und es wurde ihre Flä-
chengröße ermittelt.

Schutzgut Boden

Das Plangebiet liegt in einer Niederung, welche durch Moore geprägt ist (Lutze 
2014). Durch Moorbildungen besteht der Boden aus meist zersetztem Nieder-
moortorf, sandigem Humus auf Sand und Sand-/Schluff-Humus-Mischbildungen. 
Den vorherrschenden Bodentyp bilden Kalkgleye, welche durch Entwässerung nur 
noch reliktischen Charakter aufweisen (LRP-TF 2010). Im Landschaftsrahmenplan 
Teltow-Fläming ist der Raum Zossen und somit das Plangebiet durch besondere 
Böden gekennzeichnet. Es handelt sich hierbei um Moore mit hohem Sanierungsbe-
darf/sonstige Moore, deren Ertragspotential hoch bis sehr hoch ist.
Der Boden der Vorhabensfläche ist durch Entwässerung vorbelastet. Zudem ist der 
Standort durch menschliche Vornutzung geprägt. Bei dem zu bebauenden Grund-
stück handelt es sich um Flächen einer ehemaligen Gärtnerei, die sich auf dem 
Nachbargrundstück befand.
Das Plangebiet wird außerdem als ein durch Straßen mit hohem Verkehrsaufkom-
men beeinträchtigter Standort dargestellt, welcher durch Schadstoffe und Lärm-
emissionen belastet ist (LRP-TF 2010).
Altlastenverdachtsflächen sind nicht bekannt.

Schutzgut Wasser

Grundwasser
Die Grundwasserstände liegen (nach Angaben aus dem LRP-TF 2010) im Plange-
biet bei etwa 2 m bis 5 m unter Flur. Auf Grund der geringen Grundwasserflurab-
stände besteht eine hohe Grundwassergefährdung. 
Die Grundwasserneubildungsrate liegt bei bis zu 50 mm im Jahr, im nördlichen Teil 
der Fläche sogar bei bis zu 150-200 mm.
Es besteht ein Belastungsrisiko durch verkehrsbedingte Emissionen (LRP-TF 2010).

Oberflächenwasser
Oberflächengewässer sind im Plangebiet selbst nicht vorhanden. Südlich des Vor-
habengebietes befindet sich der Königsgraben, ein Fließgewässer 2. Ordnung, 
welcher in den etwa 1 km entfernten Prierowsee mündet. Der Prierowsee ist ein 
schwach bis mäßig eutropher See, der aufgrund von Verlandung nur noch kleinere 
offene Wasserflächen aufweist (LRP-TF 2010). 
Die Vorhabensfläche befindet sich im Wassereinzugsgebiet der Dahme.

Schutzgut Klima/Luft

Großklimatisch gesehen zählt das Klima im Geltungsbereich zum Wirkungsbereich 
des Norddeutschen Tieflandes. Das Regionalklima ist dem stärker kontinental be-
einflussten ostdeutschen Binnenklima zuzuordnen.
Die Jahresmitteltemperatur beträgt 9,3 °C und der gemittelte Jahresniederschlag 
liegt bei 546 mm (gemessen Station Potsdam). Der Wind weht überwiegend aus 
westlichen bis südwestlichen Richtungen.
Durch verkehrsbedingte Emissionen ist das Plangebiet lufthygienisch vorbelastet 
(Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen). Im Landschaftsrahmenplan Teltow-Flä-
ming wird das Plangebiet als bioklimatisch belasteter Siedlungsraum eingestuft.
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Durch die Einflüsse des unweit entfernten FFH-Gebietes Prierowsee und anderer 
klimatisch wirksamer Bereiche (Wald, Acker) befindet sich das Plangebiet in einem 
Kaltluftstaugebiet mit eingeschränkten Austauschverhältnissen (LRP TF 2010).
Der aktuelle Zustand des Plangebietes hat keine Auswirkungen auf dieses Schutz-
gut.

Schutzgut Landschaft

Die Analyse und Bewertung des Landschaftsbildes wird auf Grundlage der Kriterien 
Vielfalt, Eigenart, Naturnähe und Erholungseignung durchgeführt.

Beschreibung des Gebietes
Das Plangebiet liegt im Siedlungsbereich der Stadt Zossen, welcher teils unbebaut 
ist, jedoch auch mehrere Wohnbereiche aufweist (kleinere Siedlungen, Wohnhäu-
ser mit Gärten). Östlich wird das Grundstück von einer stark befahrenen Straße ein-
gegrenzt, im Süden von einer Discounter-Filiale. 
Laut Landschaftsrahmenplan Teltow-Fläming (2010) wird der Landschaftsbildtyp als
„Dörfer mit deutlich veränderter Struktur“ mit eingeschränkter Erlebniswirksamkeit 
gekennzeichnet.
Die Strukturvielfalt auf dem Grundstück selbst kann als mittel beschrieben werden, 
wobei die kleinräumige Strukturierung typisch für Siedlungsbereiche ist (Hochstau-
denfluren, Gebüsche, jüngere und ältere Bäume). Im Westen der Fläche befindet 
sich eine wertvolle Allee, welche vom Vorhaben unangetastet bleibt. Die Bedeutung 
der Flora und Fauna ist als niedrig anzusehen. Die Fläche selbst und die nähere 
Umgebung sind nicht reliefiert.
Das Vorhabengebiet befindet sich in einem Siedlungsbereich „mit deutlich verän-
derter Struktur“ (LRP TF 2010), weshalb die Unverwechselbarkeit der Landschaft 
und somit die Eigenart als gering anzusehen ist.
Bezüglich der Naturnähe handelt es sich bei dem Grundstück um einen ungenutz-
ten Standort. Durch die Nicht-Nutzung des Grundstückes konnten sich neben der 
partiellen Verbuschung Landreitgras- und Hochstaudenfluren (Kanadische Goldru-
te) entwickeln. Die Flora besteht aus einheimischen sowie nicht einheimischen Ar-
ten. In Hinsicht auf die Ungestörtheit des Grundstückes, handelt es sich um einen 
brachliegenden Raum, der sich im Siedlungsbereich befindet und von Osten durch 
eine stark befahrene Straße begrenzt wird. Im Süden grenzt das Grundstück an die 
Filiale eines Discounters.
Das Erleben der Landschaft ist durch den fehlenden Zugang (eingezäuntes Grund-
stück) sowie Gehölzstrukturen an den Grundstücksgrenzen nur eingeschränkt 
möglich, weshalb keine Erholungseignung besteht. 
Östlich des Plangebietes verläuft ein straßenbegleitender Radweg (Machnower 
Chaussee), welcher erhalten bleibt.

Gesamtwertbildung
An das Baugrundstück grenzen eine stark frequentierte Straße und eine Discounter-
Filiale an, weshalb der Standort durch Schadstoff- und Lärmemissionen sowie durch
die zerschneidende Wirkung der Straße beeinträchtigt ist. Unter Einbeziehung der 
vorhandenen Strukturen und den Vorbelastungen werden der landschaftliche Erleb-
niswert und die freiraumbezogene Erholung als niedrig eingestuft.

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

Innerhalb des Vorhabengebietes sind keine Kultur- und Sachgüter vorhanden.

Berücksichtigung von Schutzgebieten

Die Vorhabenfläche liegt außerhalb von Schutzgebieten nach Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie, SPA-Gebieten, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten oder Trink-
wasserschutzzonen.

2.a.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtausführung der Planung

Schutzgut Mensch

Das Schutzgut Mensch bliebe nicht betroffen, da es sich bei dem Plangebiet um 
eine unbebaute Fläche mit extensivem Grasland mit randlichem Baum- und 
Strauchbewuchs handelt, die allgemein schwer zugänglich ist.

Schutzgut Tiere

Avifauna
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Durch seine Ungestörtheit böte das Plangebiet den Arten günstige Brut- und 
Nahrungshabitate. Es handelt sich um ein typisches Artenspektrum für Siedlungsbe-
reiche. Es würde weiterhin als Nahrungshabitat und möglicherweise auch als Re-
produktionsfläche genutzt werden.
Die aktuellen Lebensraumbedingungen würden fortbestehen.  

Schutzgut Pflanzen

Das Vorhabengebiet bliebe überwiegend von Biotopen geprägt, welche nur eine 
geringe bis mittlere Bedeutung für den Naturschutz aufweisen. 
Aus botanischer Sicht sind die Alleebäume, welche die B 96 im für die Planung 
relevanten Abschnitt begleiten, das wertvollste Biotop des Vorhabengebietes.
Der überwiegende Teil des Plangebietes ist Grasland. Am östlichen Randbereich 
des Plangebietes befinden sich Gehölzgruppen mit Laubbäumen, die sich durch 
Sukzession voraussichtlich ausbreiten würden. 

Schutzgut Boden

Die natürliche Bodenfunktion bliebe nicht eingeschränkt.

Schutzgut Wasser

Grundwasser
Der Grundwasserstand würde keine Veränderungen erfahren.
Oberflächenwasser
Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden.

Schutzgut Klima/Luft

Für das Schutzgut Klima/Luft sind keine Änderungen prognostizierbar. 

Schutzgut Landschaft

Den überwiegenden Teil des Plangebietes würde der Biotoptyp Frischwiese einneh-
men. Im östlichen Teil des Plangebietes würde der Baumbestand fortbestehen und 
sich durch Sukzession ausweiten. Das Landschaftsbild würde sich kaum verändern.

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

Das Schutzgut ist nicht betroffen.

Auswirkungen auf Schutzgebiete

Auswirkungen auf Schutzgebiete sind nicht zu erwarten. 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes ohne Planung

Bei Beibehaltung des Istzustandes wird es keinen dauerhaften Entzug von Grund 
und Boden geben, da keine Erschließungsstraßen und Wohngebäude errichtet 
würden. 
Der Boden würde weiterhin Frischwiese sein und der Baumbestand durch Suk-
zession zunehmen.

2.b Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes

2.b.1 Entwicklung des Umweltzustandes durch das geplante Vorhaben

Eine bisher unbebaute Fläche wird durch Verkehrsanlagen erschlossen und danach
mit Wohngebäuden bebaut.

Schutzgutbezogene Aussagen

Schutzgut Mensch

Das Schutzgut Mensch ist betroffen.
Im Zeitraum der Herstellung der Erschließungsanlagen und dem Bau der Wohnhäu-
ser werden die Emissionen des Baustellenverkehrs eine zeitlich begrenzte Belas-
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tung für die Bewohner in der Umgebung des Plangebietes sein.
Nach Baufertigstellung wird sich ein gering erhöhter PKW-Verkehr einstellen, der 
hauptsächlich durch An- und Abfahrten der Bewohner des hier entstehenden Wohn-
gebietes verursacht wird.
Die Lage des Plangebietes direkt an der Bundesstraße 96 und die Emissionen des 
Straßenverkehrs und des angrenzenden Einkaufsmarktes wirken dauerhaft auf das 
Schutzgut Mensch im Plangebiet.
In den Plan wurden Lärmschutzfestsetzungen aufgenommen, damit die gesetzli-
chen Grenzwerte für Lärmimmissionen nicht überschritten werden. 

Schutzgut Tiere

Da sich auf den Plangebietsflächen überwiegend Grasland befindet, ist die Arten-
vielfalt gering. Eine Beeinträchtigung der Tierwelt ist gegeben, da Lebensräume  
wegfallen. 

Vögel
Anlagebedingte Wirkungen
Die Veränderung der derzeitigen Nutzung der betroffenen Biotope sowie die mit 
dem Straßenbau einhergehende Versiegelung haben voraussichtlich keine negati-
ven Auswirkungen auf den Brutvogelbestand, da in den Bereichen des zu überbau-
enden Plangebietes keine Brutplätze nachgewiesen werden konnten. Vielmehr wer-
den Strukturen entstehen, welche von den Vögeln als Brutplätze genutzt werden 
können.

Betriebsbedingte Wirkungen
Betriebsbedingte Wirkungen gehen vom Straßenverkehr und von der Anwesenheit 
von Menschen und ihren Haustieren (Hund/Katze) aus. Da es sich um eine Anlie-
gerstraße handelt, sind Verkehrsopfer auf Grund der geringen Geschwindigkeiten 
nicht zu erwarten. Es kommt durch den Verkehr, wie auch durch die Anwesenheit 
von Menschen zu Störungen der Vögel. Für Katzen, welche nicht nur im Haus 
gehalten werden, stellen Vögel eine Beute dar.

Baubedingte Wirkungen
Während der Bauzeit sind Störungen durch die Bautätigkeiten zu erwarten. Betrof-
fen von visuellen und akustischen Störungen sind ebenfalls die Brutvögel der an-
grenzenden Flächen. Die Störungsintensität ist abhängig von der Durchführungs-
zeit.
Der Eingriff ist für die Artengruppe der Vögel als gering anzusehen.

Schutzgut Pflanzen

Biotope
Durch die Versiegelung und Überbauung von Flächen wird es zu einem Verlust der 
vorhandenen Biotope kommen. Dabei handelt es sich überwiegend um den Biotop-
typ Ruderalfläche (0,74 ha).
Die neu entstehenden Freiflächen der geplanten Baugrundstücke besitzen eine min-
destens gleiche Wertigkeit (es wird sogar von einer höheren Wertigkeit ausgegan-
gen), wie sie die Ruderalfläche momentan aufweist.
Bei 0,33 ha der Gesamtfläche kommt es zu einer Versiegelung durch Überbauung 
(Straße/Gebäude). In den anderen Bereichen werden die bestehenden Biotope um-
gewandelt (z.B. in Grünflächen oder Gärten).
Bei den Biotopen handelt es sich überwiegend um Biotope mit einer nachrangigen 
bis mittleren Wertigkeit. Die Eingriffsintensität für das Schutzgut Biotope ist bedingt 
durch die Beseitigung und Umwandlung der Biotope als stark bzw. vernichtend 
anzusehen.

Pflanzen
Die im Plangebiet vorkommenden Bäume innerhalb der festgesetzten Baugrenzen 
müssen zur weiteren Erschließung und Baufeldfreimachung gefällt werden. Den Er-
satz der zu fällenden Bäume regelt die Baumschutzverordnung des Landkreises 
Teltow-Fläming (BAUMSCHVO TF).
Die Baumgruppen an der östlichen Grenze des Plangebietes sollen erhalten 
bleiben.
Ein Alleebaum (Acer spec.) im Osten des Plangebietes gehört zur gesetzlich 
geschützten Allee und ist zu erhalten.

Schutzgut Boden

Durch die Versiegelung (Bebauung und Verkehrsflächen) werden 0,24 ha Boden 
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dauerhaft versiegelt. Hiervon sind Böden mit allgemeiner Funktionsausprägung 
betroffen. Die Bodenfunktionen, insbesondere die Infiltration von Niederschlägen 
und die Nutzbarkeit als Habitat gehen dabei vollständig verloren.
Im Rahmen der Baustelleneinrichtung und des Baustellenbetriebes kann es auf 
zusätzlichen Flächen zu Bodenverdichtungen kommen.

Schutzgut Wasser

Auf einer Fläche von 0,24 ha wird die Versickerungsfähigkeit des Bodens unterbun-
den. Da eine vollständige Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers vor 
Ort möglich und im Sinne der Eingriffsminderung durchzuführen ist, bleibt die 
Grundwasserneubildungsrate im Eingriffsraum unbeeinflusst.
Oberflächengewässer werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt.
Während der Baumaßnahmen kann es zu Einträgen von Kraft- und Schmierstoffen 
kommen (potenzielle Gefährdung).
Das Schutzgut Wasser ist von dem Vorhaben dauerhaft nicht betroffen.

Schutzgut Klima/Luft

Lokalklimatisch wird sich die Anlage der Straßen und der Bebauung nur gering 
auswirken. Im Bereich der befestigten Straßenflächen wird es zu einer verstärkten 
Aufwärmung kommen. Eine über das direkte Umfeld hinausgehende Wirkung ist 
nicht zu erwarten. Temporär kann es durch den Einsatz von Baumaschinen zu 
Emissionen und/oder Immissionen kommen, wodurch die Luftqualität beeinträchtigt 
wird.
Das Schutzgut Klima/Luft ist dauerhaft nicht betroffen.

Schutzgut Landschaft

Die geplanten Wohnbauten im Vorhabensgebiet werden sich in die vorhandene 
Nutzungsstruktur entlang der Machnower Chaussee in Dabendorf einfügen und 
stellen somit keine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar. Eine negative Be-
einflussung benachbarter Grundstücke ist nicht anzunehmen. 
Das Schutzgut Landschaftsbild ist gering vom Vorhaben betroffen.

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind von der Umsetzung der Planung nicht be-
troffen.

Auswirkungen auf Schutzgebiete

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Schutzgebieten, wie sie FFH-Gebiete, 
SPA-Gebiete, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete und Trinkwasserschutz-
zonen darstellen.

Zusammenfassung

Die Umsetzung der Planung hat erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt.
Die Auswirkungen betreffen das Schutzgut Boden, der in größerem Umfang seine 
natürliche Funktion verliert. In Verbindung damit steht die Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Pflanzen. 
Der bisher im Plangebiet vorhandene Lebensraum für Tiere wird eingeschränkt.  
Auch ist eine geringe Betroffenheit des Schutzgutes Mensch prognostizierbar.
Die erhebliche Beeinträchtigung von Umweltbelangen soll durch Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen in Form von Baumpflanzungen ausgeglichen werden. Inner-
halb des Plangebietes stehen dafür Flächen zur Verfügung. Falls weitere Flächen 
für Ausgleich und Ersatz erforderlich werden, kann dies nur auf planexternen Flä-
chen erfolgen. 
Das Schutzgut Mensch ist durch Verkehrslärmemissionen betroffen.

2.b.2 Auswirkungen in der Bau - und Betriebsphase

2.b.2.1 Bestand, Abriß, Bau des Vorhabens

Die Bauflächen des Plangebietes sind vollständig unbebaut. 
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2.b.2.2 Nutzung natürlicher Ressourcen
(Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt)

Es sind hauptsächlich die natürlichen Ressourcen Boden und Pflanzen betroffen. 
Die Vorhabenfläche befindet sich innerhalb des Siedlungsbereiches der Stadt 
Zossen und es werden vorhandene innerörtliche Flächenreserven genutzt.
Es erfolgt zwar eine umfangreiche Versiegelung des Plangebietes, was aber nur 
gering auf die Ressource Wasser wirkt, da es gesetzlich vorgeschrieben ist, anfal-
lendes Regenwasser auf dem jeweiligen Baugrundstück zu versickern.

2.b.2.3 Art und Menge der Emissionen
(Schadstoffe, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlung, Verursachung von 
Belästigungen)

In der Bauphase kann es zu Baumaschinenlärm, Erschütterungen durch Rammen 
und Verdichtungen von Boden kommen, was Belästigungen für den Menschen zur 
Folge hat. Da sich die Errichtung der Gebäude auf den einzelnen Baugrundstücken 
sicherlich über mehrere Jahre erstreckt, läßt sich die Dauer der Bauphase nicht 
prognostizieren. 
Schadstoffe, Wärme und Strahlung spielen bei dem Vorhaben keine Rolle.

2.b.2.4 Art und Menge der erzeugten Abfälle (Beseitigung, Verwertung)

In der Bauphase werden verschiedenste Verpackungen, Transportbehälter für Bau-
materialien und Restbaustoffe anfallen, deren Entsorgung die jeweiligen Baufirmen 
zu übernehmen haben.
In der Betriebsphase werden durch das Vorhaben Siedlungsabfälle anfallen, die 
nach der vorgeschriebenen Trennung vom örtlichen Abfallentsorger abgeholt 
und entsorgt werden.
Durch das Vorhaben werden keine gefährliche Abfälle erzeugt.

2.b.2.5 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe, die Umwelt

Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe und die Umwelt sind 
nicht zu prognostizieren. 

2.b.2.6 Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete (Kumulierung)

In der direkten Nachbarschaft wurde ein Einkaufsmarkt errichtet, dessen Emissio-
nen bei der Planung zu berücksichtigen waren. Störungen der Nachbarschaft sind 
nicht zu prognostizieren.

2.b.2.7 Auswirkungen des Vorhabens auf das Klima (Treibhausgasemissionen) und 
Anfälligkeit des Vorhabens auf Folgen des Klimawandels

In einem gewissen Umfang werden in Abhängigkeit von der verwendeten Heizungs-
art Treibhausgase entstehen. Die ausschließliche Verwendung treibhausgasfreier 
Heizungsanlagen wurde nicht festgesetzt.
Durch die Lage des Plangebietes innerhalb des Siedlungsbereiches der Stadt 
Zossen sind Anfälligkeiten des Vorhabens auf Folgen des Klimawandels nicht zu 
prognostizieren.

2.b.2.8 Eingesetzte Techniken und Stoffe

Es ist davon auszugehen, daß die eingesetzten Baustoffe und Baumaterialien 
zertifiziert sind und die Baugeräte und die Bautechnologien dem Stand der Technik 
entsprechen. 

2.c Vermeidung von nachteiligen Umweltauswirkungen

2.c.1 Bauphase

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen

Den Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen kommt im Rahmen der Planung 
besondere Bedeutung zu. Ziel ist es, aus landschaftspflegerischer Sicht geeignete 
Maßnahmen festzulegen, die zu einer Reduzierung der Eingriffsfolgen beitragen:
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1. Der Einsatz und die Nutzung von Baumaschinen muss nach dem gültigen Stand 
der Technik erfolgen. 
Ziel: Minimierung von Lärm- und Schadstoffemissionen 

2. Es ist ein sorgfältiger Umgang mit potenziellen Schadstoffen (Kraftstoffe, Öle 
u.ä.) während der Bauphase sicherzustellen. 
Ziel: Vermeidung zusätzlicher Eingriffe in den Naturhaushalt

3. Keine zusätzliche Versiegelung für Zufahrten und Lagerplätze während der Bau-
phase  
Ziel: Vermeidung unnötiger Eingriffe in Boden- und Wasserhaushalt

4. Der Oberbodenabtrag ist zwischenzulagern, vor Verdichtung und Verunreinigung
zu schützen und möglichst am Standort wiedereinzubauen.  
Ziel: Erhalt bzw. Wiederherstellung des standortgerechten Bodengefüges

5. Versickern von Niederschlägen auf den Grundstücken und in Mulden im Bereich 
der Verkehrsflächen 
Ziel: Erhalt des natürlichen Wasserkreislaufes und der Grundwasserneubil-
dungsrate durch Versickerung auf der Fläche

6. Um Individualverluste von Brutvögeln zu vermeiden, soll die Baufeldfreimachung 
im Zeitraum zwischen 1. Oktober und 28. Februar erfolgen (außerhalb der 
Brutzeit).
Ziel: Vermeidung von Individuenverlusten

2.c.2 Betriebsphase

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen

1. Aus Lärmschutzgründen wurde bereits die Errichtung einer Lärmschutzwand 
mit einer Höhe von 2,0 m und einer Länge von 80,0 m im Süden der Fläche 
festgesetzt.
Ein weiterer Lärmschutzwall wurde mit einer Höhe von 5,0 m und einer Länge 
von 65,0 m im östlichen und 40,0 m im nördlichen Teil der Fläche festgesetzt.

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

2. Durch die Inanspruchnahme von Wald ist eine Kompensation des Verlustes von 
6.824 m2 durch eine Ersatzaufforstung auf 27.296 m2 erforderlich.

Maßnahmenbeschreibung: Aufforstung der zuvor per Vermessung abgesteckt-
ten Eigentums- bzw. Maßnahmenfläche, inkl. aller Leistungen: Flächenvorbe-
reitung, Bodenbearbeitung, Wildschutzzäunung 1,8m (1,60m über GOK und 
0,2m flach eingearbeitet) und Pflanzung mit Forstware („Kernfläche“ und 
Waldrand, inkl. Nachbesserungen), mehrjährige Kulturpflege, Verbisskontrolle 
und Zaunkontrolle/-instandhaltung. 
Dauer: mind. 5 Jahre und in jedem Falle bis zur Abnahme als „gesicherte 
Kultur“ durch die untere Forstbehörde (erwartet nach ca. 7 - 9 Jahren). 
Rückbau des Zauns (in Abstimmung mit Flächeneigentümer). Die Aufforstungs-
maßnahmen erfolgen im Naturraum "Mittlere Mark".

2.d Alternative Planungsmöglichkeiten

Zu den im Bebauungsplan festgesetzten Nutzungszielen gab es keine Alternativen.
In der Umgebung des Plangebietes ist die Nutzungsart Wohnen vorherrschend.
In der Stadt Zossen sind sicherlich weitere potentielle Bauflächen vorhanden. Deren
Verfügbarkeit für eine Überplanung ist aber nicht gegeben.
Der Flächennnutzungsplan der Stadt Zossen stellt die Plangebietsfläche als Wohn-
baufläche dar. Das Vorhaben entspricht den längerfristigen städtebaulichen Ent-
wicklungszielstellungen der Stadt Zossen.

2.e Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle und Katastrophen

Eine Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle und Katastrophen ist kaum zu 
erwarten.
Das Plangebiet liegt abseits von Oberflächengewässern, die Überschwemmungen 
auslösen.
Eine Orkan- und Unwetteranfälligkeit ist im Rahmen des allgemeinen Wettergesche-
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hens gegeben.
Von der Richtlinie 96/82/EG des Rates der Europäischen Gemeinschaft vom 9. De-
zember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährli-
chen Stoffen, umgangssprachlich auch Seveso-II-Richtlinie genannt, betroffene 
Betriebe befinden sich nicht in einem kritischen Abstand zum Plangebiet.
Ein gewisses Gefahrenpotenzial stellen Gefahrguttransporte auf der Bundesstraße 
96 dar, die direkt an die festgesetzten Wohnbauflächen grenzt.
Zur Bahnstrecke Berlin - Dresden besteht ein ausreichender Abstand.

3.a Verwendete technische Verfahren und mögliche Schwierigkeiten bei der Zusam-
menstellung der Angaben

Die Zusammenstellung der Umweltangaben bereitete keine Schwierigkeiten. Die 
Beschreibung und Einschätzung der Umweltauswirkungen des Vorhabens erforder-
te keine komplizierten und technisch aufwändigen Meß- und Prüfverfahren.
Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag, der Grünordnerische Fachbeitrag und ein 
Schalltechnisches Gutachten wurden zur Bewertung der Umweltauswirkungen 
herangezogen.

3.b Überwachungsmaßnahmen der Umweltauswirkungen

Zwischen der Stadt Zossen und dem Vorhabenträger ist eine städtebauliche Ver-
einbarung abzuschließen, welche die Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen, die im Bebauungsplan festgesetzt werden, sicherstellt.

Die Kontrolle der Umsetzung der vertraglich zu vereinbarenden Maßnahmen ob-
liegt der Stadt Zossen mit der fachlichen Unterstützung der Unteren Naturschutzbe-
hörde des Landkreises Teltow-Fläming.

Die Prüfung der Einhaltung der festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) bzw. der 
Einhaltung der Baugrenzen erfolgt im jeweiligen Bauantragsverfahren zu 
den Bauvorhaben.

Die Kontrolle der Einhaltung dieser Maße der baulichen Nutzung liegt in Verantwor-
tung der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Teltow-Fläming unter Ein-
beziehung der Stadt Zossen. 

3.c Allgemeine Zusammenfassung

Die Umsetzung der im Bebauungsplan festgesetzten Nutzungszielstellungen verur-
sacht insgesamt mäßige Auswirkungen auf die Umwelt.
Besonders betroffen sind die Schutzgüter Mensch, Boden, Pflanzen, Biotope und 
Landschaft. 
Wechselwirkungen bestehen zwischen den Schutzgütern Boden, Pflanzen und 
Biotopen.
Die vollständige Überbauung der Plangebietsflächen verändert die Biotopstruktur 
auf den nicht überbauten Baugrundstücksflächen. 
Auf den Baugrundstücken erfolgen Versiegelungen durch die Errichtung von Gebäu-
den, Stellflächen und Zuwegungen, die zu einer dauerhaften Versiegelung von Bo-
den führen. Ebenfalls dauerhaft versiegelt werden die Fahrbahnflächen innerhalb 
der festgesetzten öffentlichen Straßenverkehrsfläche.
Das Schutzgut Pflanzen ist durch die Baufeldfreimachung betroffen, da die gesamte
Vegetationsschicht aufgenommen wird und erst nach Abschluß der Bauarbeiten 
wieder neu eingebaut werden kann.
Die bestehenden Biotopflächen werden durch die Neubebauung und Neugestaltung 
der Grundstücke vollständig verändert. 
Das Schutzgut Mensch ist durch Verkehrslärmemissionen der angrenzenden Bun-
desstraße B 96 und die Betriebsemissionen des benachbarten Einkaufsmarktes be-
troffen. 
Um gesunde Wohnbedingungen sicherzustellen, wurden Lärmschutzfestsetzungen 
in die Planung aufgenommen.

Insgesamt ist einzuschätzen, daß von dem Vorhaben vergleichsweise 
mäßige Umweltauswirkungen ausgehen, die kompensiert werden können.

3.d Quellenangaben

- eigene Begehungen und Bestandserhebungen
- rechtswirksamer Flächennutzungsplan der Stadt Zossen, 3. Änderung
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